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 Veröffentlicht am 18.08.1998

Norm

ASVG §103 Abs1

Rechtssatz

Für das Erfordernis der Gegenseitigkeit für die Aufrechnung kommt es allein darauf an, daß der Aufrechnende zugleich

Gläubiger und Schuldner des Aufrechnungsgegners sein muß.
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